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Beitragsordnung 
 

Fredersdorf, den 18. Mai 2022 
 

1. Zahlung von Mitgliedsbeiträgen 
 

1.1. Gemäß der Satzung des Vereins werden zur Förderung des Vereinszwecks 
Beiträge erhoben. 

1.2.  Jedes ordentliche Mitglied des Vereins zahlt einen festgelegten Beitrag. 
1.3.  Ausnahmen (z.B. für Ehrenvorsitzende / Ehrenmitglieder, besondere familiäre 

Notlagen) können nur vom Vorstand beschlossen werden. 
 
2. Beitragsleistungen und –pflichten der Mitglieder 

 
2.1.  Alle Mitglieder sind verpflichtet, Ihren Beitrag regelmäßig (mindestens monatlich) 

zu zahlen. 
2.2. Die Mitglieder können auch im Voraus ihren Beitrag entrichten (quartalsweise, 

halbjährlich, jährlich). 
2.3.  Die Beiträge sind in voller Höhe bis zum 10. eines Monats zu leisten. 

 
3. Beitragshöhe, Bescheinigungen, Spendenbescheinigungen 

 
3.1. Ein einfaches Mitglied zahlt 10 € pro Monat. 
3.2. Es wird eine Aufnahmegebühr erhoben. Diese beträgt 10 € und ist mit dem ersten 

Beitrag zu zahlen. 
3.3. Als Beitragsbescheinigung gilt der Bankauszug des Mitglieds bzw. bei Barzahlung 

die quittierte Empfangsbescheinigung. 
3.4. Spendenbescheinigungen werden nur ausgestellt, wenn dem Verein der 

anerkannte Status der Gemeinnützigkeit vom Finanzamt Strausberg vorliegt. 
 

4. Beitrag bei Beendigung 
 

4.1. Der Beitrag wird bis zum Ende der Mitgliedschaft (des Jahres) erhoben. 
4.2. Zuviel im Voraus gezahlte Beiträge werden nicht zurückerstattet. 

 
 
Der Vorstand 
 
 

 
Bankverbindung: 
Kreissparkasse Märkisch-Oderland 
IBAN: DE89 1705 4040 3000 6450 20 
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